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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/20/14616
öffentlich
23.07.2020
Schultz, Maria

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Klütz für den Fe-
rienpark südlich der Ortslage Wohlenberg im Anschluss an den Be-
bauungsplan Nr. 15 der Stadt Klütz für die Ferienhausanlage
hier: Ergänzung des Abwägungsbeschlusses um das Ergebnis der 
Betroffenenbeteiligung,
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 27 durch, um die 
planungsrechtliche Basis für die Errichtung einer Ferienhausanlage in Ergänzung der bereits 
bestehenden Ferienhausanlage im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 15 zuzüglich der erfor-
derlichen technischen und touristischen Infrastruktur zu schaffen.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 27 erfolgt in einem zweistufigen Regelverfahren 
nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes (mit Stand vom 17. Dezember 2018) wurde nach Durch-
führung der Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB geringfügig geän-
dert. Da durch diese Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt wurden und die 
Betroffenen bekannt sind, wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB für die von der Änderung berührten Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger  
sowie Behörden zu den geänderten Teilen durchgeführt.

Im Ergebnis liegen Stellungnahmen vor. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Darüber hinaus erfordert ein neuer Sachverhalt in Bezug auf die Weiterführung der Wege-
verbindung durch die Grünflächen aus dem Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 27 über 
das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 15 in Richtung Ostsee die Behandlung im Rahmen 
der Abwägung. Konkret betrifft dies die Grünfläche im bereits bebauten Ferienhausgebiet 
östlich der Straße Ostseeblick zwischen den Grundstücken Ostseeblick 11 und 13.  

Die Stellungnahmen wurden jeweils mit entsprechenden Abwägungsvorschlägen vorbereitet 
und sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind 
durch die Stadtvertretung zu beraten und zu entscheiden. Die Anregungen und Hinweise aus 
den Stellungnahmeverfahren wurden unter Berücksichtigung des Abwägungsgebotes behan-
delt. Dem entsprechend sind die Planunterlagen zu ergänzen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:
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1. Die aufgrund der eingeschränkten Beteiligung der Betroffenen nach § 4a Abs. 3 Satz 
4 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadt Klütz unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Klütz zu eigen und ist Bestandteil des 
Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem 
Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Abwägungsunterlagen
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Hinweise zu den gereichten Unterlagen werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt 
Klütz stellt hierzu klar, dass für die Betroffenheitsbeteiligung im Grunde lediglich die 
Unterlagen Stand 16. Juni 2020 zugrunde zu legen waren. Die Unterlagen des Entwurfs 
vom 17.12.2018 sind mittlerweile einer Abwägung unterzogen worden und die 
Unterlagen sind nur zur Plausibilität gereicht worden. Insofern richtete sich die 
Fragestellung der Stadt Klütz nur an diejenigen Beteiligten im Zusammenhang mit den 
Anforderungen gemäß Plandokumentation zur Betroffenheitsbeteiligung. Diese 
Unterlagen sind dem Abwägungsbeschluss beigefügt. 
 
zu 2. 
Die Beteiligung der Fachdienste Stabstelle Wirtschaftsförderung und der Fachdienste 
Bauordnung und Umwelt Sachgebiet untere Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis 
genommen. Die Stellungnahmen werden nachfolgende behandelt. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
zu 1. 
Die allgemeine Ausführung wird hier zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 2. 
Die Stadt Klütz vertritt hier eine andere Auffassung. Es ist sehr wohl unter 
Berücksichtigung der abweichenden Bauweise eine Begrenzung der Gebäudelängen 
zulässig. Ermächtigungsgrundlage ist §22 Abs.4 BauNVO. Durch die Festsetzung der 
abweichenden Bauweise können die äußeren Abmessungen der Gebäude begrenzt 
werden, ohne das andere, ungewollte oder nicht begründete Einschränkungen der 
Bebaubarkeit entstehen. 
 
 
 
B 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Naturschutzbehörde auf 
entgegenstehende Belange hinweist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung 
berücksichtigt werden müssen. Eine Behandlung hierzu erfolgt nachfolgend. Siehe 
nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vom 21.03.2019 wurde bereits einer 
gesonderten Abwägung unterzogen. Der Beschluss über die Abwägung zur o.g. 
Stellungnahme wurde durch die Stadtvertretung der Stadt Klütz am 22. Juni 2020 gefasst. 
 
zu 3. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind bis zum Satzungsbeschluss abschließend 
gesichert. Zwischen der Stadt Klütz und dem Vorhabenträger wird ein 
Erschließungsvertrag/ städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. In dem Vertrag werden die 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gesichert. Neben den internen Maßnahmen werden 
externe Maßnahmen abgesichert. Durch den Vertrag der Stadt Klütz mit der LGE M-V 
GmbH (abgesichert durch die Landgesellschaft) werden die erforderlichen Ökopunkte in 
der Landschaftszone Ostseeküstenland gesichert. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiter zu 3. 
Die Ökokontomaßnahme bzw. Ausgleichsmaßnahme Ackerumwandlung bei Hinter 
Bollhagen wird für Ausgleichsmaßnahmen bzw. für die Absicherung der 
Ausgleichsmaßnahmen herangezogen. Die Landgesellschaft M-V mbH hat mit Bescheid 
des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vom 
18.06.2015 die Anerkennung als Flächenagentur gemäß § 14 Ökokontoverordnung M-V 
erhalten. Mit dem „Vertrag zur Übernahme von Kompensationsverpflichtungen aus dem 
Vorhaben - B-Plan Nr. 27 der Stadt Klütz für den Ferienpark Wohlenberg -“ vom 
22.01.2020 sowie des ersten Nachtrages vom 19.06.2020 hat die Landgesellschaft M-V 
mbH als anerkannte Flächenagentur gemäß § 14 Abs.1 Pkt. 4 der ÖkoKtoVO M-V die 
bestehende Kompensationsverpflichtung aus dem o.g. Vorhaben in einem Umfang von 
131.834 KFÄ (m²) unwiderruflich und mit befreiender Wirkung übernommen. Die 
Mitteilung der Landgesellschaft an die LGE M-V mbH wird nachfolgend beigefügt. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 4. 
Die Unterlagen zur Absicherung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
und der Ökopunkte werden der unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt. Dies 
ist ohnehin vorgesehen und durch die Abwägung zum Entwurf bereits berücksichtigt.  
 
zu 5. 
Siehe hier unter Sachpunkt 3 der Behandlung der Stellungnahme. Die Ökopunkte werden 
im städtebaulichen Vertrag in der erforderlichen Höhe abgesichert. 
 
zu 6. 
Die Hinweise zur Vorgehensweise mit der Regelung des erforderlichen 
Ausgleichsumfangs über Ökokonto werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Ausführungen zur Bewertung der Parkanlage werden wie folgt ergänzt: 
- Zur Bewertung des Sachverhaltes des Funktionsverlustes wird auf das Ergebnis der 
Abwägung zu Sachpunkt 5 der Stellungnahme der UNB vom 21.03.2019 durch Beschluss 
der SV vom 22. Juni 2020 verwiesen. 
 
 
-Die Parkanlage kann nicht angerechnet werden, weil die erforderlichen Anforderungen 
nach HzE nicht erfüllt werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die E-A-Bilanz. 
 
zu 8. 
Die Ausführungen zur Grünlandfläche werden wie folgt ergänzt: 
Die Stadt Klütz verzichtet in diesem Fall auf die geforderte Anpassung der Bilanz nach 
HzE und begründet dies wie folgt: 
Innerhalb der geplanten Grünfläche „private Schutzpflanzung“ erfolgen Anpflanzungen 
mit standortheimischen Gehölzen. Innerhalb der Grünfläche „privates Schutzgrün“ sind 
Rasen- oder Wiesenflächen anzulegen. Anpflanzungen mit standortheimischen Gehölzen 
sind zulässig. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln ist in beiden 
Grünflächen unzulässig. Durch die Herstellung der Grünflächen bleiben Grünflächen 
erhalten bzw. neue Grünflächen entstehen, der Nährstoffeintrag wird reduziert und die 
Strukturvielfalt des Naturraumes wird erhöht.  
 
 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
weiter zu 8. 
Gartenflächen und die Flächen des Spielplatzes wurden in der E-A-Bilanz als 
Funktionsverlust berücksichtigt. Siehe hierzu Sachpunkt 5 der Abwägung zum 
Bebauungsplan Nr. 27 der Stellungnahme der UNB vom 21.03.2019 durch Beschluss der 
SV vom 22. Juni 2020. Dieser Belang ist somit berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Abwägung stellt die Stadt Klütz die eben dargestellte Ausführung von 
grünordnerischen Maßnahmen vor die formalen Anforderungen nach der HzE, weil damit 
Aufwertungen bzw. Verbesserungen verbunden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.  
Die Ausführungen zur Bewertung der Überschreitung der GRZ um 50 v.H. wurden bereits 
durch das Ergebnis der Abwägung zu Sachpunkt 6 der Stellungnahme der UNB vom 
21.03.2019 durch Beschluss der SV vom 22. Juni 2020 beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 10. 
Die Bewertung wurde überarbeitet. Siehe hierzu Sachpunkt 7 der Abwägung zum 
Bebauungsplan Nr. 27 der Stellungnahme der UNB vom 21.03.2019 durch Beschluss der 
SV vom 22. Juni 2020. Der Belang ist somit berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
zu 11.  
Die Behandlung ist erfolgt. Siehe hierzu Sachpunkt 8 der Abwägung zum Bebauungsplan 
Nr. 27 der Stellungnahme der UNB vom 21.03.2019 durch Beschluss der SV vom 22. 
Juni 2020. Der Belang ist somit behandelt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12. 
Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 27 hat sich die Stadt Klütz erneut mit 
dem Sachverhalt beschäftigt. Hierzu wird auf die Abwägung zum Entwurf des 
Bebauungsplanes verwiesen. Auf die Inanspruchnahme der Kriechrasenflächen für 
Liegeflächen wird im Grunde verzichtet und kann auch verzichtet werden, weil 
ausreichend Strandfläche zur Verfügung steht. Von der Mahd soll kein Abstand 
genommen werden. Die Stadt Klütz verspricht sich von der Mahd, dass über die Pflege 
auch eine bessere Sicherheit und Ordnung, zu der die Stadt Klütz verpflichtet ist, für die 
Fläche hergestellt wird. Zudem würden Voraussetzungen geschaffen, dass die 
Salzwiesenbereiche im Übergangsbereich sich besser ausbilden und profilieren könnten. 
Auf eine gesonderte Ausgleichs- und Ersatzbilanz kann unter Berücksichtigung des 
veränderten Ziels abgesehen werden.  

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 13. 
Gegenstand der Betroffenenbeteiligung waren die konkreten Anfragen gemäß 
Plandokumentation zur Betroffenenbeteiligung. Der Entwurf wird gesondert behandelt 
und über das Abwägungsergebnis wird unterrichtet.  
 
zu 14. 
Die Hinweise zur Beteiligung der Naturschutzvereinigungen werden zur Kenntnis 
genommen. Das Verfahren zur Ausnahmegenehmigung läuft unabhängig und parallel 
zum Verfahren der Betroffenenbeteiligung.  
 
 
 
 
zu 15. 
Gegenstand der Betroffenenbeteiligung waren die konkreten Anfragen gemäß der 
Plandokumentation zur Betroffenenbeteiligung. Der Entwurf wurde gesondert behandelt- 
Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 27 der Stellungnahme der UNB vom 21.03.2019 
durch Beschluss der SV vom 22. Juni 2020 -über das Abwägungsergebnis wird 
unterrichtet.  
 
 
 
zu 16. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. Diese sind unabhängig ohnehin 
zu beachten. 
 
 
 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Der Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Planinhalte werden wiedergegeben. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des ZVG nicht berührt werden. 
 
zu 4. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf eine Abstimmung im Rahmen 
der technischen Planung wird verwiesen. 
 
zu 5. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Hinweise und die Unterlagen werden zur Kenntnis genommen. Die Pläne werden zu 
den Verfahrensunterlagen gefügt. Es handelt sich hier um Leitungen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 15. Flächen des Bebauungsplanes Nr. 27 sind davon nicht 
berührt. Die Unterlagen werden zu den Verfahrensunterlagen genommen.  
 
zu 2. 
Dieser Belang ist im Rahmen der technischen Planung und Vorbereitung zu beachten. 
Dies ist ohnehin allgemein üblich und bedarf keiner Regelung im Bauleitplanverfahren. 
 
zu 3. 
Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Eben dafür ist das Verfahren 
zur Beteiligung der Betroffenen geführt worden. Die E.DIS wurde über einen Standort für 
eine Trafostation unterrichtet. Insofern ist die Stadt Klütz dem Belang nachgekommen. 
 
zu 4. 
Hier handelt es sich um allgemeine Anforderungen. Es sind bereits Abstimmungen auf 
der Ebene der Erschließungsplanung mit der E.DIS geführt worden. Insofern geht dieser 
Hinweis ins Leere bzw. wird lediglich zur Kenntnis genommen. Parallel zur 
Bauleitplanung erfolgt bereits die Abstimmung zur Erschließung. 
 
zu 5. 
Die Stadt regelt im Erschließungsvertrag/ städtebaulichen Vertrag die Kostenübernahme 
durch die LGE M-V GmbH. Damit ist der Belang berücksichtigt. 
 
zu 6. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hinweise zu Baumpflanzungen 
sind bereits beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Hinweise zu Kabeln sind bereits beachtet und werden ohnehin beachtet. 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Stadt Klütz nimmt diesen Hinweisen und Arbeitsvermerk zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 1. 
Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3. 
Zur Erörterung fanden mit dem Einwänder unter Teilnahme des Amtes Klützer Winkel, 
der LGE M-V GmbH und des PBM Erörterungen und Abstimmungen gemeinsam statt. 
Zusätzlich fanden Abstimmungen der LGE M-V GmbH mit dem Einwänder statt. 
 
zu 4. 
Es wurde dem Einwänder mitgeteilt, dass ein aus dem Gesamtkonzept heraus ein Fußweg 
durch die Grünflächen vorgesehen ist. Dies war schon beim Ursprungskonzept für den B-
Plan Nr. 15 im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept so vorgesehen. Die 
Stellungnahme vom 23.04.2012 wird nachfolgend beigefügt. Siehe dort. 
 
zu 5. 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist dies nicht beachtlich. Die Information wurde jedoch an 
den Einwänder weitergegeben. 
 
zu 6. 
Die Information über die Erschließungsplanung bzw. Erschließung wird bekanntgegeben, 
sobald dies feststeht. Beeinträchtigungen von nicht von Vorhaben betroffenen 
Grundstücken sollen auf ein Minimum reduziert werden. Hierzu werden auch 
Abstimmungen mit unmittelbar betroffenen Grundstücksnachbarn empfohlen. 
 
zu 7. 
Abstimmungsgespräche fanden statt. Die Ergebnisse der Abstimmung haben keinen 
Einfluss auf den Abwägungsprozess. Für Flächen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 27 werden separat Abstimmungen mit dem Antragsteller geführt. 
 
zu 8. 
Der Arbeitsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 9. 
Die Stadt Klütz nimmt diese Information, veraltet und vom 23.042012 zur Kenntnis und 
zur Abwägungsdokumentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10. 
Die Entwurfsunterlagen geben Aufschluss über Planinhalte und Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Obwohl der Zeitraum verstrichen ist, 
nimmt sich die Stadt Klütz des Sachverhalts nochmals an. Gesamtkonzeptionell war 
immer ein Weg innerhalb der Grünfläche zwischen den einzelnen Baufeldern vorgesehen. 
Das Gesamtkonzept wird mit Bebauungsplan Nr. 27 fortgeführt. 
 
 
 
 
zu 12. 
Eine Nachmessung ist erfolgt. Die Wegeführung ist möglich. Diese wird vorgesehen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
Wegeführung war immer 
vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 13. 
Die Wegeführung ist möglich. Die Stadt hat sich über die Kaufinteressen erkundigt und 
den Sachstand geklärt. Das Plankonzept wird umgesetzt. Flächen werden im 
erforderlichen Umfang für die Öffentlichkeit bereitgestellt; Restflächen werden dem 
Antragsteller zur Verfügung gestellt. Die Abstimmungen hierzu wurden geführt, so hat es 
der Vorhabenträger der Stadt Klütz mitgeteilt. 
 
zu 14. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 15. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Regelung erfolgt außerhalb und 
unabhängig vom Bauleitplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 16. 
Der Weg entspricht dem Plankonzept und wird aufrechterhalten. 
 
zu 17. 
Die Stadt Klütz hat auch 2020 die Möglichkeiten genutzt sich mit dem Einwender 
abzustimmen. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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